
Beilage K.

Hochstes Deeret
vom 20. October 1820.

Die seit r819. erlassenen Gesetze betreffend.

Seine K. H., der Großherzog, haben
befohlen, daß dem Landtags-Vorstande ein
Eremplar des Regierungs-Blakts von den

Jahren 1817., 1818., 1810. und 1820.
zu dem Archive des Landtags mitgetheilt
werde.

Der getreue Landtag selbst wird bei

Seiner jebt bevorstehenden Versammlung
daraus entnehmen, welche Gesetze und Ver-

ordnungen, resp. auf Seinen Antrag und
unter Seiner verfassungsmäßigen Mitwir-

kung, in dem Laufe jener Jahre in dem
Großherzogthume erlassen worden sind.

Rit Uebergehung dessen, was vor der

Versammlung des Landtags zu Schloß
Dornburg schon erschienen war, werden als

besonders wichtig heraus gehoben:
1) das Gesetz wegen Vergütung der Wild-

schäden vom 10. Januar 1870.

2) die Wechselordnung vom 20. Afpril

1810.
3) die Bekanntmachung wegen Zustän-

digkeit der Criminal-Gerichte vom. 1I.

Juni 1810.
4) das Gesetz über die Wahlen zum

Landtage vom 4. Juni 1820.
5) die Postordnung vom 26. November

1819.
In ron Gesetze wegen der Wildschéden

sind die Erinnerungen, welche der getreue
Landtag in der Erklärungsschrift vom 10.

December 1818.7) zu F. 2., 4., 5., 11.

und 14. gemacht hatte, durchaus beachtet
worden. Auch kann in Ansehung der Wech-
selordnung und der darauf sich beziehenden
Erklérungsschriften vom 16. Januar und vom

*) S. Seite 223. der Dornb. Verhandl.

25. Januar 1870.8“) dasselbe gesagt,. wer-
den; nur der in Antrag gebrachte Auszug
aus diesem Gesetze ist unterblieben, weil der-
selbe weniger für eine von der Gesetzgebung
zu erwartende Arbeit, als für eine perdienst-

liche Privat-Arbeit anzusprechen seyn dürf-
te.

Die Bekanntmachung wegen Zuständig-
keit der Criminal-Gerichte ist gezogen aus

dem Gesetze über die Ungehorsamsstrafen und

den Anzeigenbeweis in Criminal-Sachen, wel-

ches, zufolge der Bemerkung des Landtags
in der Erklärungsschrift, vom 21. Januar

1810.7“) verb. „Was den vorliegenden Ge-
„sebesentwurf selbst“ nicht ganz in das Re-

gierungsblatt aufgenommen, sondern so, wie
es hier besonders bepliegt, nur für die Ge-

richte und vorkommenden Falles für die De-

fensoren abgedruckt worden ist. Der getr.
Landtag wird sich aus diesem Abdrucke und

den dazu gehörigen, ebenfalls angebogenen
Rescripten an die Landesregierungen über-

zeugen, daß auch, was den Inhalt des Ge-

setzes betrifft, seine Erklärungoschrift vom
21. Januar 1870. die verfassungsmäßige
Beachtung gefunden hat und es besonders
in §. 36. für zweckmäßig erkennen, daß bevy
Verbrechen, welche härter, als mit Gefäng-
niß bedroht sind, der Reinigungseid zwat
in der Regel als unzuléssig anerkamt, i##
doch dabeny eine Ausnahme von der Regel

dem richterlichen Ermessen nicht erst anheim
gegeben, sondern nur nicht entzogen wor-
den ist.

In dem Gesebe über die landständischen
Wahlen sind durch einen Regierungsbericht,
welcher nebst einem darauf bezüglichen höch-
sten Rescripte weitere Beylagen zu diesem
Decrete macht, noch einige Modificationen
nothwendig geworden, denen der Landtag

Seinen Belfall um so weniger versagen dürf-
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te, jetreuer sich mit solchen das ganze Ge-
seh an die bestehende Verfassung anschließt.

Auch bey der endlichen Redaction der Post-
ordnung hat man aufdie Erinnerungen in

der standischen Erklarungsschrift *) die mög-
lichste Rücksicht genommen, und wenn dessen

ungeachtet in F. 26. K. 30. und §. 140.

einige gewünschte Abänderungen theils gar
nicht, theils nicht in der empfohlenen Maaße
erfolgtsind: so lag der Grund davon in
folgendem. Die Pfändung#der Postillons.
war schon in den bestehenden Gesetzen über-

haupt untersagt; eine Verstattung derselben,
eine Aenderung der bestehenden Gesetze in

dieser Hinsicht, wurde moglicherweise den
Hostdienst ausgesetzt und um so weniger ei-

nen, mit diesem möglichen Nachtheile in

Verhältnisse stehenden, Vortheil gewährt ha-
ben, da der von einem Postillon an seinen

Grundstücken Beschádigte nur Zeit und Stun-

de, Zahl der Pferde u. s. w. zu merken

braucht, um auf nachster Station den Ueber-

treter des Gesetzes wieder zu finden und die

ihm gesicherten Entschädigungs-Ansprüche zu
begründen.

Das Kartiren der Briefe würde aller-

dings manchen Nutzen gewähren, allein vor-
ausgesetzt würde daben, daß man es nicht

blos auf den Weimarisch. Posten, sondern
auch auf den Posten in benachbarten frem-
den Gebiete — immer auf einem ganzen

Lostzuge — wieder annehmez; dies durchzu-

setzen, war von hieraus nicht möglich, zu-

mal da das Unterlassen des Kartirens auf

die Beschleunigung der Posten Einfluß hat
und deshalb von Vielen verthewiget wird.

Die letzte Erinnerung endlich ist dadurch
erledigt worden, daß die Postordnung FK.
140. dem requirirten Postanspänner nicht
nur das volle Postgeld, sondern guch das
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volle Wartegeld zugebilligt und ihm,
was die Entschädigung wegen eines verlor-

nen HPferdes anlangt, subsidiarisch dieselbe

Sicherheit gelassen hat, welche früher schon
gesetzlich war rc.

Beilage L.

Entlassungsschreiben
an den Abgeordneten des 4ten bauerschaft-

lichen Wahlbezirks
vom 28. December 1820.

Nachdem der Landtag in seiner heutigen
Sibtzung, die von Ihnen selbst ihm vorge-

legten Zweifel, reiflich erwogen, ob Sie seit

Ihrer Dienstbeförderung von Heida nach
Berka und nach dem Verkauf Ihres am

ersten Orte früher besessenen buerlichen
Grundvermögens, ferner noch verfassun zems-
ßig geeignet seyn möchten, den dritten Stand
des Großherzogthums mit vertreten zu kbön-

nen, ist sein Beschluß mit 23 Stimmen ge-

gen 4 dahin ausgefallen:
daß, nach dem Sinne und den Worten

des Grundgesetzes§.J.2.3.6. 260. 27.
28. und 32., Sie gegenwärtig, nachdem

Ihnen der gesetzlich bedingte Besitz bauer-
lichen Grundvermögens abgieng, nicht
mehr Abgeordneter des dritten Standes

seyn könnten, und daher Ihr Stellvertre-
ter einberufen werden müsse.

Der Landtag, der sich zu diesem Be-

schluße verpflichtet erkannte, hat Uns jedoch
einstimmig beauftragt, Ihnen beidieser Ver-
anlassung zu sagen, daß Er in Ihrer Ein-
gabe vom 26. d. M. einen neuen Beweis

findet, wie genau Sie stets JS#re verfassungs-
maßigen Pflichten beobachten, daß Er Ihnen
für Ihre bicherige patriotische, thatige und
einsichtsvolle Mitwirkung aufrichtig dankt,
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